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Haushaltssatzung der Stadt Loitz

für das Haushaltsjahr 2O25

Aufgrund des 5 45 i.V.m. S 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung
vom2O'02.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

I 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

L. im Ergebnishaushalt auf
einen Gesamtbetrag der Erträge von

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von

2. im Finanzhaushalt auf
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von
einen jahresbezogenen saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lnvestitionstätigkeit von
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lnvestitionstätigkeit von
einen saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit von

9.103.900

11.238.800

-1.440.000

EUR

EUR

EUR

8.625.300

10.501.200

-1.875.900

EUR

EUR

EUR

3.831.700

3.655.000

t76.700

EUR

EUR

EUR

festgesetzt

* einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen

I 2 Kredite für lnvestitionen und lnvestit¡onsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen werden nicht
veranschlagt.

5 3 Verpflichtu ngsermächtigu ngen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht vera nschlagt.

S 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 850.000 EUR



I 5 Hebesätze

Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer ab dem
Haushaltsjahr 2025 erfolgt durch eine gesonderte Hebesatzsatzung

S 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahlder im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 42,3586 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Ansaben:

1. ZumErgebnishaushalt
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5.251 EUR

-1.109.873 EUR

7.131.645 EUR

Das Ergebnis zum 3l-. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 3l-. Dezember des

Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich
3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt
vora ussichtlich

festgesetzt.

* einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen

Ort, Da Bürgermeisterin



Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß $ 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsíchtsbehörde des Landkreises
Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom Iz.O3.2ozï angezeigt
worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjah r 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mít ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom 77.03.2025 bis O4.04.ZOZ1

im Amt Peenetal/ Loitz, Marktstraße LS7, 77IZI Loitz, in der Kämmerei,
Verwaltungsgebäude ll öffentlich aus.

Bürgerme nn


